
Ein aktuelles Konzept des Qualitäts Ma-

nagement Centers im Verband der Automo-

bilindustrie (VDA-QMC) zur Schadteilana-

lyse von Feldteilen hat das Zeug, zum recht-

lichen Standard für die Umsetzung der

Marktbeobachtungspflicht zu werden.

Trotz Verbesserung des Qualitätsstandards
in der Automobilindustrie treten während
der Kundennutzung Abweichungen vom er-
warteten Zustand des Produkts auf. Je nach
Beanstandung liegt es am Hersteller oder
am Zulieferer, die fehlerhaften Teile hinsicht-
lich der Fehlerursache zu analysieren. Häu-
figes Ergebnis ist ein hoher Anteil von Feld-
beanstandungen, für die keine Fehler in der
Analyse gefunden werden. Solche Bean-
standungen werden oft auch deshalb nicht
weiterverfolgt, weil es an einer methodi-
schen Vorgehensweise fehlt, um Fehler im
Produkt, Prozess oder System zu erkennen.

Um dies zu verbessern, hat das VDA-
QMC unter dem Namen „Schadteilanalyse
Feld“ ein übergreifendes Konzept für die
Schadteilanalyse von Feldteilen herausge-
bracht. Zwar ist dieses Konzept nicht auto-
matisch rechtlich bindend,sondern muss ver-
traglich von den Parteien vereinbart werden.
Angesichts der regen Teilnahme der Praxis
an der Entwicklung des Konzepts dürfte die
„Schadteilanalyse Feld“ in Zukunft jedoch
standardmäßig vereinbart werden. Die Auto-
mobilindustrie war schon öfter Vorreiter für
rechtliche Neuerungen, sodass eine Über-
tragung dieses Konzepts auch auf andere In-
dustriezweige als durchaus möglich gilt.

Die Herstellerpflicht

Zu den Verkehrssicherungspflichten des Her-
stellers gehört neben der Konstruktions-,
der Fabrikations- und der Instruktionspflicht
auch die Marktbeobachtungspflicht. Der Her-
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Pflichtgemäß beobachtet?
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steller muss das Produkt nach Inverkehrga-
be „noch auf unbekannt gebliebene schäd-
liche Eigenschaften hin beobachten und sich
über sonstige, eine Gefahrenlage schaffen-
de Verwendungsfolgen informieren“ [1]. 

Zu unterscheiden ist zwischen der akti-
ven und der passiven Marktbeobachtungs-
pflicht. Die aktive Marktbeobachtungspflicht
zielt auf den neusten Stand von Wissen-
schaft und Technik ab. Der Hersteller hat
sich also am neuesten gesicherten Fachwis-
sen der einschlägigen Fachkreise zu orien-
tieren und die Sicherheit seiner Produkte
daran anzupassen. Die passive Produktbe-
obachtungspflicht erstreckt sich auf das
Sammeln und Auswerten von Informationen,
welche dem Hersteller von Dritten zugelei-
tet wurden. An dieser Stelle hat das Unter-
nehmen für ein effektives Reklamationsma-
nagement zu sorgen. Dieses so genannte
Complaint Management muss sicherstellen,
dass Reklamationen, Kundenbeschwerden
und Rückmeldungen aus dem Handel oder
dem Vertrieb systematisch erfasst und aus-
gewertet werden. Gleichzeitig muss sicher-
gestellt werden, dass sie Ergebnisse einer
solchen Auswertung in den Konstruktions-,
Fabrikations- beziehungsweise Instruktions-
prozess einfließen.

Das Konzept

An dieser Stelle setzt die „Schadteilanalyse
Feld“ an. Ziel des Standards ist die Einfüh-

rung einer einheitlichen Methode zur
Identifizierung der Fehlerursache. Erfor-
derlich ist dazu ein Konzept zur Analyse
des Gesamtprozesses (von Kunden über
Händler über OEMs bis zu den Lieferan-
ten) einschließlich des geregelten Infor-
mationsaustausches. Das Konzept
schlägt eine Schadteilanalyse beste-
hend aus der Befundung und dem „No-
Trouble-Found (NTF)-Prozess“ vor. 

Die Ergebnisse dieser Analysen soll
zur kontinuierlichen Produktverbesse-
rung beitragen. Zunächst wird im Rah-
men der Befundung unter Beachtung
der Kundenreklamation eine Standard-
und eine Belastungsprüfung durchge-
führt. Kann dabei kein Fehler festge-
stellt werden, können die Teile also mit
dem Prüfergebnis „i.O.“ versehen wer-
den, wird der NTF-Prozess angestoßen.
Dort findet aufgrund der gesammelten
und ausgewerteten Daten eine System-
und Prozessprüfung statt, die auch die
Schnittstellen in die Betrachtung mit
einbezieht. Ein solches abgestuftes
System versucht, Garantie- und Kulanz-
kosten mit vertretbarem wirtschaft-
lichen Aufwand zu verringern.

Die Bewertung

Die „Schadteilanalyse Feld“ ist ein durch-
aus geeignetes Verfahren zur Umsetzung
der (passiven) Marktbeobachtungspflicht
in der Praxis. Es kann sichergestellt wer-
den, dass Reklamationen systematisch
ausgewertet und die so gewonnenen Er-
gebnisse in einen Produktverbesserungs-
prozess eingebracht werden. Dies ge-
schieht in enger Abstimmung aller am
Produktionsprozess beteiligten Akteure. 

Allerdings birgt eine solche enge Zu-
sammenarbeit auch Gefahren: Das Kon-
zept sieht einen weitreichenden Informa-
tionsaustausch vor, was dazu führen
könnte, dass vertrauliche Informationen
weitergegeben werden müssen. So
könnte der Vertragspartner etwa auch
an Unterlagen gelangen, die er in einem
späteren Haftungsprozess verwenden
könnte. Die Haftung für Sachmängel und
mögliche Regressansprüche des Her-
stellers gegen den Zulieferer und somit
die vertragliche Risikoverteilung werden
durch das Konzept nicht geregelt und fol-
gen daher den allgemeinen Bestimmun-
gen. Ebenso bleibt offen,wer die Kosten
für die Schadteilanalyse tragen muss.
Insofern besteht ein weitergehender Be-
darf, die Beziehung zwischen den Par-
teien vertraglich zu regeln.  �Fo
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